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Verordnung
über die Neuregelung der Arbeitszeitbegünstigung 

für Teilnehmer am Hochsdiulfemstudium, 
am Fachschulfernstudium und am Fachschul

abendstudium.

Vom 19. August 1954

Das Fernstudium und das Abendstudium sind Ein
richtungen zur Qualifizierung von Werktätigen ohne 
Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit. Zur Siche
rung der ordnungsgemäßen Durchführung des Fern- 
und Abendstudiums wird verordnet:

I.
Hochschulfemstudium

§ 1
(1) Die neu immatrikulierten Fernstudenten sind zu 

Beginn des ersten Studienjahres bis zu sechs Tagen 
zu einem Einführungskurs an der Universität oder 
Hochschule zusammenzufassen. 2

(2) In jedem Studienjahr sind für die Fernstudenten 
Seminarkurse und Prüfungstagungen, in der Regel am 
Hochschulort, durchzuführen. Zur Anfertigung von Be
legarbeiten, zur Ablegung von Praktika und zur Teil
nahme an Konsultationen, Seminaren und Übungen 
in den Außenstellen sind den Fernstudenten arbeits
freie Tage zu gewähren.

§ 2
Die Dauer der jährlichen Freistellung von der Arbeit 

gemäß § 1 Abs. 2 wird für die einzelnen Studiengebiete 
wie folgt festgelegt:
a) Technische Wissenschaften

1. bis 4. Studienjahr:
12 Arbeitstage für Seminarkurse und Prüfungs

tagungen,
40 Arbeitstage für Praktika, Belegarbeiten, Konsul

tationen und Übungen;
ab 5. Studienjahr:
24 Arbeitstage für Seminarkurse und Prüfungs

tagungen,
20 Arbeitstage für Praktika, Belegarbeiten, Konsul

tationen und Übungen.

b) Naturwissenschaften
1. bis 4. Studienjahr:
12 Arbeitstage für Seminarkurse und Prüfungs

tagungen,
40 Arbeitstage für Praktika, Belegarbeiten, Konsul

tationen und Übungen;

ab 5. Studienjahr:
18 Arbeitstage für Seminarkurse und Prüfungs

tagungen,
20 Arbeitstage für Praktika, Belegarbeiten, Konsul

tationen und Übungen.


